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Sit. 6 Sttnfit*. fdjtoeis. $<tnb».=,3citjtn8 („Wieifierblatt") 69-

Sie (gnttoicffttttg 33<tttovb»

«trog einer ©etîtein&e*
(Storrefp.)

(gortfegung.)

5. Bowvcglement «om Jaljtro J880.
3m Umfang roetcgi eS non ber 1869er Sauorbnmtg

faft gar ntcgt ab ; eS ftnb fogar nur 43 Slrtifel gegen
47 SlrtiEeln im Reglement non 1869.

®te Sinberung roirb mit folgenber Einleitung be=

grunbet:
„®a baS Saureglement oom 17. Stlärj 1869 ficg tn

ber ?ßcoji8 in mancher Sezlegung als unzurelcgenb unb
teilroetfe ju roett gegenb gegeigt gat unb im gernern
ben feigen Slnforberungen unb Sergältniffen ntcgt ntegt
entfpricgt, erläßt ber ©emetnberat oon Slorfcgacg l)iemit
folgenbe Sefiimmungen über baS Sauroefen tn ber ©e>
meinbe Slorfcgacg "

Sor aßem fällt auf, bag bie Einteilung in |jaupt»
abfcgnttte unb bamit bie ÜberficgtltcgEett fallen gelaffen
mürbe. SBaS für Sinberungen braute biefe
neue Sauorbnung?

®le etfotberllcgen Panelngabett finb genauer bejeicg»
net. „3n ber fpöge ber ©ebälEe müffen bie ©ebäube»
mauern gehörig oeranEert fein. 3ln ben feroeiligen 0aupt»
faffaben bürfen bie Kreuzftöcle, Sären ufro. ogne befon*
bere Seroißigung be§ ©emetnberateS nid&t auger ©pmetrte
gefegt roerben."

®ie früher jroifdjen fê jmet fcgmalen Käufern ge>

ftatteten Stlegelroänbe finb ntcgt tnegr erlaubt, bie Stanb»
mauern im ©acgftod finb ttocg 30 cm ftarE oorgefcgrte»
ben; in überfiegenben Sranbmauergtebeln ftnb genfier*
Öffnungen ntcgt geftattet.

®ie Sorfcgrifi betreffenb ©lebelfetten unb Sicgiung
ber ®acgfläcgen gegen ©trage unb SlüdEfette ift fallen
gelaffen.

„®aS einbringen oon Staucg* unb ®ampfableltungS>
röhren gegen bie fjauptftrage ift gänjlt^ unterfagt. SBo
beren fcgon befielen, finb fie ju entfernen. $n Sieben»

gägcgen unb i>öfen tc. bürfen folcge nur unter nac^ftc»
genben Sebtngungen erfieflt roerben:

a) Sllfiffen biefelben roeuigfienS 1 Slteter über bie in
unmittelbarer Släge befinblic^en ®ad(jgeftmfe,
Sretterroänbe unb ©cglnbelfcgirme EjinauSgefö^rt
roerben ;

b) burcg ben abgeleiteten ®ampf ober Staucg ober
überhaupt aus irgenb roelcgem ©rmtbe ju Eetnen

begrünbeten Klagen 3lnlag geben".
„Set Sauten, roelcge äroifdhen ober an jroei ©tragen

Zu flehen Eommen, entfcgelbet ber ©emetnberat, nach
roelcger «Seite bie £>auptfront ber betreffenben ©ebüuba

ju lehren fei."
„@S liegt tn ber SefugniS beS ©emetnberateS, bie

Soflenbung bereits in Singriff genommener Sauten,
roeldffe

a) nidht genau tn bie oon ihm fefigefegte SSaulinte

gebracht ftnb unb

b) ginftcgtllcg ber gunbamente, beS Sllauer» unb f)otg>
roerfeS tc. nicgt alle ©eroähr für ©otibität bieten,
für fo lange ju fiftteren, als nicht ben Seftim»
mungen gegenroärligen SaureglementeS tn allen
Seilen entfprochen ift."

„®te Prüfung ber ©olibitât ooit gunbamenten,
SllauerroexE unb fonftigen baulichen ©inricgtungen ift
©acge ber SauEommiffton, roeldhe in roicgtigen gälten,
ober roenn es oerlangt roirb, gadhmänner als ©jperten
beziehen roirb." i

„©amtliche Sauten müffen minbefienS 3 SJleter oon
ber ©trage refp. bem äugern Staube ber ©tragenfdhale
ertfernt, aufgeführt roerben. SluSnahmen burcg bie Um»
ftänbe geboten, Eann ber ©emeinberat beroiUigen. Sieben»
gebäube unb Srunnen foden tn ber Siegel auf hoppelte
©ntfernung jurüclflehen."

„Sluch an ©tragen, roelcge nicht in bie Kategorie ber
Staats* unb ©emeinbeftragen gehören, müffen Sauten
roentgftenS 3 SHeter oon ber erfteren entfernt unb .mit
ber £>ai'p front in paradeler Sinte gegen biefelben ju^
geEehrt fein."

4: «
' 4c'.' •

SluS biefen „©lidhproben" Eann man ahnen, nach roaS
für Sanften na^ Slnficht ber Sehörbe „gefünbigt"
rourbe. ©ämtltcge Silage lauten ntabt mehr auf ©cbuh
unb 3oll, fonbern auf Slieter.

î»ie ömtorbttuttö nom 3afyte ](89f.
®le ^aupturfadhe ju btefer Sinberung roar bas fan=

tonale ©tragengefeg oom gahre 1889, 'famt ben juge=
hongen Serorbnungen, InSbefonbere ber tßolijeioerorb»
nungjum ©tragengefeg oom gleidhen ^ahre. gn Slrt. 86
bes ©tragengefeges ift oorgefegen, bag für ©täbte unb
®orfer ober Seile foldger oom ©emetnberat Sauregle**
mente anfgefteHt unb tn biefen, roenn notroenbig ober
jroecEmagig, hinfichttich ber Sefcgaffengett ber ©tragen
unb h'agdhtlidh ber ©tragenpolijei Seftimmunqen auf»
genommen roerben fönnen, bie oon ben ettlfpredhenben
tm Eantonalen ©tragengefeg abroeicgen.

©o gnben rotr tn ber Sauorbnung oon 1891 »um
erften mal ausführlichere Seftimmungen über bie gefi»
fiellung ber neuen ©tragen* unb ber Sau»
Itnie über ©emetnbe», Quartier» unb ^rioatfiragen,
über ©tragenbrelte, über bie Sobenerroerbung, bte Ko»
ftenbed'ung ber ©tragen, über ©tfiellung unb Kofien»
bedEung ber SHbjugSfanäle tn öffentlichen ©tragen.

Slber bie Slnjeigepflidht unb bie Sefäaffen»
«. It Sauanjeigen unb ipianjetchnungenbet Hochbauten ftnb etroaS erweitert; jum erfien mal

treffen rotr bie Sefinnmung, bag ber ober bte Unter»
nehmer famtliche glätte ju unterzeichnen gaben nnb oer»
antrooriltcg ftnb für beren Sticgtigfeit unb Sodftänbig»

®t"9^genen Silage, ber aufgefteßten Siftere,
forote fur bte tiöeretnfümmung ber legieren mit ben an»
gegebenen Silagen nnb ber ißlanboppel unter ftcEt.

Son weiteren Steuerungen finb ju erroägnen:
Pen« ein Sau binnen einem Qagr nacg Slblauf ber

Ltufpracgefttfi bejro. im gaße eingelegter ©infpradbe
oon beren gütlicger ober recgtlicger Slufgebnng an ge»
rechnet, mcgt jur SluSführung gelangt, erltfcgt bte Sifter»
anjeige mtt igten prioatredhtlidhen golgen.

©ingehenbe Sorfcgriften über bie ©enegmtgunq
g e to e r b 1 i eg e r (aflfäßig beläfitgenber) 31 n l a g e n, beren
bereits erteilte ©enegmigung ungültig roirb bejro. ber
^fgaber einer folcgen Slniage ober Einrichtung tu beren
Entfernung ober Slbänberung oerpflidgtet roirb, roenn
fug huccg ben Setrieb folcge Übelftänbe ergeben foßten,
bte bet ber ©enegmigung nicgt oorauSzufegen roarenober oom 3lntragfteßer oerheimtidht ronrben.

®aS Slecgt unb bie ^fliegt ber Saupolijeibegörbe
tP pü«aufftegt, unter Slnzetgepfticgt beS Saugetrn
für baS ©cgnnrgerüft unb ben ©ocl'el.

Serantroortlidglett beS Unternehmers für Sefolaung
ber baupolizeilichen Sorfcgriften, für UnglücESfäße,' bte
Zufolge ber SauauSfügrung Slrbeiter, Slacgbarn ober
Sotübergegenbe treffen, forote für Sefcgäbigungen frem»
ben ©tgentumS.

©tngegenbere Sorfcgriften für bte SluSfügrung ber
ä P' Bauzaun, ©cgugbätger, Senugung beS

öffentlichen ©runbeS. "

Nr. 6 Jllnstr. fchweiz. Handw.-Zeiwng („Meisterblatt") b9

Die Entwicklung der Bmwrd-
nung einer Gemeinde»

(Korresp.)

(Fortsetzung.)

3. Das Baursglsittsnt vom Iahve f88v.
Im Umfang weicht es von der 1869er Bauordnung

fast gar nicht ab; es sind sogar nur 43 Artikel gegen
47 Artikeln im Reglement von 1369.

Die Änderung wird mit folgender Einleitung be-

gründet:
„Da das Baureglement vom 17. März 1869 sich in

der Praxis in mancher Beziehung als unzureichend und
teilweise zu weit gehend gezeigt hat und im Fernern
den jetzigen Anforderungen und Verhältnissen nicht mehr
entspricht, erläßt der Gemeinderat von Rorschach hiemit
folgende Bestimmungen über das Bauwesen in der Ge-
meinde Rorschach "

Vor allem fällt auf, daß die Einteilung in Haupt-
abschnitte und damit die Übersichtlichkeit fallen gelassen
wurde. Was für Änderungen brachte diese
neue Bauordnung?

Die erforderlichen Planeingaben sind genauer bezeich-
net. „In der Höhe der Gebälke müssen die Gebäude-
mauern gehörig verankert sein. An den jeweiligen Haupt-
fassaden dürfen die Kreuzftöcke, Türen usw. ohne beson-
dere Bewilligung des Gemeinderates nicht außer Symetrie
gesetzt werden."

Die früher zwischen je zwei schmalen Häusern ge-
statteten Rtegelwände sind nicht mehr erlaubt, die Brand-
mauern im Dachstock sind noch 3V em stark vorgeschrie-
ben; in überstehenden Brandmauergiebeln sind Fenster-
öffnungen nicht gestattet.

Die Vorschrift betreffend Giebelseiten und Richtung
der Dachflächen gegen Straße und Rückseite ist fallen
gelassen.

„Das Anbringen von Rauch- und Dampfablettungs-
röhren gegen die Hauptstraße ist gänzlich untersagt. Wo
deren schon bestehen, sind sie zu entfernen. In Neben-
gäßchen und Höfen :c. dürfen solche nur unter nächste-
henden Bedingungen erstellt werden:

a) Müssen dieselben wenigstens 1 Meter über die in
unmittelbarer Nähe befindlichen Dachgesimse,
Bretterwände und Schindelschirme hinausgeführt
werden;

k) durch den abgeleiteten Dampf oder Rauch oder
überhaupt aus irgend welchem Grunde zu keinen

begründeten Klagen Anlaß geben".
„Bei Bauten, welche zwischen oder an zwei Straßen

zu stehen kommen, entscheidet der Gemeinderat. nach
welcher Seite die Hauptfront der betreffenden Gebäude

zu kehren sei."
„Es liegt in der Befugnis des Gemeinderates, die

Vollendung bereits in Angriff genommener Bauten,
welche

a) nicht genau in die von ihm festgesetzte Baulinte
gebracht sind und

d) hinsichtlich der Fundamente, des Mauer- und Holz-
wertes zc. nicht alle Gewähr für Solidität bieten,
für so lange zu Mieren, als nicht den Bestim-
mungen gegenwärtigen Baureglementes in allen
Teilen entsprochen ist."

„Die Prüfung der Solidität von Fundamenten,
Mauerwerk und sonstigen baulichen Einrichtungen ist
Sache der Baukommission, welche in wichtigen Fällen,
oder wenn es verlangt wird, Fachmänner als Experten
beiziehen wird."

„Sämtliche Bauten müssen mindestens 3 Meter von
der Straße resp, dem äußern Rande der Straßenschale
erlfernt, aufgeführt werden. Ausnahmen durch die Um-
stände geboten, kann der Gemeinberat bewilligen. Neben-
gebäude und Brunnen sollen in der Regel auf doppelte
Entfernung zurückstehen."

„Auch an Straßen, welche nicht in die Kategorie der
Staats- und Gemeindestraßen gehören, müssen Bauten
wenigstens 3 Meter von der ersteren entfernt und.mit
der Harp front in paralleler Linie gegen dieselben zu-
gekehrt sein."

4- S

Aus diesen „Stichproben" kann man ahnen, nach was
für Punkten nach Ansicht der Behörde „gesündigt"
wurde. Sämtliche Maße lauten nicht mehr auf Schuh
und Zoll, sondern auf Meter.

Die Bauordnung vom Jahre s8yf.
Die Hauptursache zu dieser Änderung war das kan-

tonale Straßengesetz vom Jahre 1839, 'samt den zuge-
hörigen Verordnungen, insbesondere der Polizàrord-
nung zum Straßengesetz vom gleichen Jahre. In Art. 86
des Straßengesetzes ist vorgesehen, daß für Städte und
Dörfer oder Teile solcher vom Gsmeinderat Bauregle-
mente aufgestellt und in diesen, wenn notwendig oder
zwàêg. hinsichtlich der Beschaffenheit der Straßen
und hinsichtlich der Straßenpolizei Bestimmungen auf-
genommen werden können, die von den entsprechenden
im kantonalen Straßengesetz abweichen.

So finden wtr in der Bauordnung von 1891 zum
ersten mal ausführlichere Bestimmungen über die Fest-
stellung der neuen Straßen- und der Bau-
Unie über Gemeinde-, Quartier- und Privatstraßen,
über Straßenbreite, über die Bodenerwerbung, die Ko-
stendeckung der Straßen, über Erstellung und Kosten-
deckung der Abzugskanäle in öffentlichen Straßen.

Aber die Anzeigepflicht und die Beschaffen-
^ Bauanzeigen und Planzeichnungenbei Hochbauten sind etwas erweitert; zum ersten mal

treffen nur die Bestimmung. daß der oder die Unter-
nehmer samtliche Pläne zu unterzeichnen haben und ver-antwort sich sind für deren Richtigkeit und Vollständig-

eingetragenen Maße, der aufgestellten Visiere,
sowie fur die Übereinstimmung der letzteren mit den an-
gegebenen Maßen und der Plandoppel unter sich.

Von weiteren Neuerungen sind zu erwähnen:
c

«n ein Bau binnen einem Jahr nach Ablauf der
Ittnsprachefnst bezw. im Falle eingelegter Einsprache
von deren gütlicher oder rechtlicher Aufhebung an ge-
rechnet, nicht zur Ausführung gelangt, erlischt die Visier-
anzeige mit ihren privatrechtlichen Folgen.

Eingehende Vorschriften über die Genehmigung
gewerblicher (allfällig belästigender) Anlagen, deren
bereits erteilte Genehmigung ungültig wird bezw. der
Inhaber einer solchen Anlage oder Einrichtung zu deren
Entfernung oder Abänderung verpflichtet wird, wenn
sich durch den Betrieb solche Übelstände ergeben sollten,
die bei der Genehmigung nicht vorauszusehen warenoder vom Antragsteller verheimlicht wurden.

Das Recht und die Pflicht der Baupolizetbehörde
5" auf ficht, unter Anzeigepflicht des Bauherrn

für das Schnurgerüst und den Sockel.
Verantwortlichkeit des Unternehmers für Befolgung

der baupolizeilichen Vorschriften, für Unglücksfälle.' die
zufolge der Bauausführung Arbeiter, Nachbarn oder
Vorübergehende treffen, sowie für Beschädigungen frem-
den Eigentums.

Eingehendere Vorschriften für die Ausführung der
-«"à- z. B. Bauzaun, Schutzdächer, Benutzung des
öffentlichen Grundes. "



vO Snuftr. fdUoeij .^onbto. („ibtrifferblatt") 9lc. 6

©lnteitung ber Sauten tn oerfcglebene „©efagren»
Haffen", mit entfprecfjenber Semeffung ber Stbgänbe.

Sufagrten non roenigftenS 3 m Sreite für nicht
an bex ©trage gelegene Sauten; ®urdhfahrten oon roe»

nigfienS 2"m Sreite, nötigenfalls au3 feuerpolizeilichen
©rünben breiter; nach äugen fid) öffnenbe Süren für
größere SerfammlungSräume,

©tngegenbere Sorfchriften über Sranbmauern, innere
SBänbe unb Skcîen, ©djadhte unb Sreppen. „treppen
mit tannenên Stritten müffen auf ber Unterfeite oerpugt
unb oerlättelt werben," „Steppen gelten als feuerficher,
roenn fte (fßobege ober Hiuhepläge felbgoergänblich in»
begriffen) grunbfeft aus ©tetn ober ©ifen angefertigt,
oon mafftoen SBänben bis jur ®ecfe umfcljloffen finb
unb wenn leitete .auS Stein ober Sifen îonftrutert ift.

®le tn ©tetn ober in burcfjbroctjenen ©ifenîonftruî»
tionen ausgeführten Srittgufen bürfen mit fpolj belegt
roerben."

®le häuptfächlichgen Seftimmungen aus bem îanto»
nalen geuerpotijeigefeg »om 10. Quni 1850, namentlich
über geuerftätten unb Kamine.

Stügemeine Seftimmungen über ©aSbeleudEgung unb
HSafferoetforgung.

Seftimmungen über bie gen ft er fläche; bis 1,0 m®
auf 30 m s Hlauminhalt finb eS „notroenbige", barüber
hinaus „untergeorbnete" genger. £u lederen gehören
auch biejenigen in Sorplägen, Steppen, SorraiS» unb
Sagerräumen, Sabejitnmern, SBafchhäufern ufro,

Angaben über SJleffung ber ©ebäubegöhe (oon
ber anfchltefjenben ©rbobergadge ober ©trafenftäd^e bis
pr Dberîante beS ®achgeftmfeS, bejro. einer barüber
fich erhebenben HlltiEa ober Srüftung).

Sejiehungen jroifchen Hlbftanb unb öhe,
mit bem beîannten Sichtein fall ro In tel unb ben „notroen»
bigen" unb „untergeorbneten" genftern. Sin ber ©trage
galt Sauphe Saulinlenabfianb, bei ©den bie breitere
©trage, bis auf bie hoppelte Sänge an ber fchmäleren
©trage. Sei ben anbern gaffaben mugte ber Slbftanb
roenigftenS gleich fein bem HJlag gnoifc^en ber genfter»
ban! eines „notroenbigen" genfterS bis jur ©acîjober»
ïante bejro. Slttiîa; bei „untergeorbneten" genftern ge»
nügte ein ©ettenabftanb oon 5 m. Sei beroohnten |)in=
ter- ober Hlebengebäuben genügte ber halbe £>ö hen unter»
fchteb jroifchen genfierban! unb ©tfimSfjöhe beS Hieben»
gebäubeS.

®ie HJiajimalgebäubehöhe mit 18 m unb be»

wohnte Säume bis hö<hftenS im oterten ©toef, roobei
ein Keüergefdhog, beffen ®ec!< mehr als 2,00 m über
bem umgebenben Serrain Itegt, unb ein etroaigeS $roi»
fdheugefdhog mitgezählt merben. SluSgenommen finb nur
einjelne ©elaffe, bie ßubehörben ju unteren SBohnungen
bilben. vn

®le lichte §öhe mug für bewohnte Säume wenig»
ftenS 2,50 m betragen. ®te tteffte Sage für betoohnte
Säume ift 0,5 m über bem beîannten ®runb=
roafferftanb unb im @rbgefdf>og, foroeit eS ber 3roecf
beS ©ebäubeS julägt, 0,50 m über ber ©treigmhöhe
bejro. ber umgebenben ©tragenhöhe, gfolierfchichten bei
ben gugböben.

Keller mo h nun gen finb unterfagt. SSohnungen
in Seu> ober Umbauten îônnen erft benügt roerben,
roenn bie ©efu nbheitSîommif fion fte begdjligt
unb ben Sejug fdfjriftltdh beroilligt hat; bie ©efunbhelts»
fommiffton ïann Säume bis auf 6 HJlonate nach ber
Soüenbung als unbewohnbar erïlâren.

©ingegenbere Sorfchriften über bte 3af)I, Sage unb
SluSffihrung ber Slbtritte; über bte Steinigung unb
©ntroäff er un g ; befonbere Sorfchriften für gern erb»
liehe Hin la g en; gaffaben»9lnftridhe unb Seîletbungen,
Serroenbung giftiger Sauftoffe unb einige ©äge über

Saugerüfte. („©ebäubefaffaben bürfen nicht roeig

getüncht ober angeworfen roerben, fonbern müffen einen
baS Hinge nicht beläftigenben, mertlich farbigen Hlnftrich
erhalten; ebenfo finb Siechoerïleibungen unb bergletd^en
ogne Slnftrich niclg fiatthaft.")

2Saren bie oben erwähnten Seftimmungen mit bem

SichteinfaHrolnïel, ben „notroenbigen" unb „untergeorb»

neten" genftern fchon an unb für geh nicht befonberS
filar unb elnbeutig, fo braute man noch mehr Serroir»

rung mit folgenben über ©ebäube»HIbgänbe: „ge»
ber Sauenbe hat ben auS ©rünben ber geuerftcherbelt
unb ©efunbgeit erforberllcgen -freien Saum oor ben

UmfaffungSroänben eines ©ebäubeS auf feinem eigenen

®runbfiüet ju befchaffen unb beSfjalb bie burch btefe

Sauorbnung oorgefdjriebenen Hlbftänbe ntdht nur oon
eigenen ©ebäuben, fonbern auch oon ber Hhchbargrenje
einjuhalten. ©tatt beffen tonnen bte erforberttchen 3lb»

fiänbe oon ben auf bem Hlachbargrunbftüd! befinblichen
ober fpäter ju erridhtenben ©ebäuben bemeffen roerben,

roenn ber ßioifdjemmum jufolge Seretnbarung ber Hladh'
barn ober burclj fHeoerS gegenüber ber Saupoltjeibehörbe
auf fo lange, als bte bejüglidhen Serhältniffe beftehen,

oor unjuläffiger Überbauung geftdhert finb.
gallS bie Hlachbargrenje noch unbebaut ift unb ein

gegenüberliegenbeS ©ebäube nicht oorhanben ift, mug
{ebeS notroenbige genfter oon ber ©renje um fo roett

gurûcîftehen, als bie genfterbanï unter ber Dberfante
ber eigenen SBanb Itegt, mlnbeftenS jeboch um 5,00 m,
welche ©ntfernung au^ jebeS untergeorbnete genfter
einjuhalten hat.

3tt UmfaffungSmauern, bte jur Hlachbargrenje pa»
rallel ober annähernb paraUel flehen, bürfen nur bann

genfter angebracht werben, wenn bte in obgenannten
Hlbftänben eingehalten fiib. Sei untergeorbneten gen»
ftern ift feboch geftattet, bag ber erforberltche Sichtraum
fich auf 3iaü)barSgui erftreett, roenn biefe genfter burch
etroaigeS lünftigeS Sauen oon ©ette beS HladjbarS
entroeber eingehen, ober tn einen Sichtfcljacht oerroanbelt
werben, ©oldhe genfter bürfen bei gewöhnlicher Kon»

firuîtion ber nachbarlichen ©renje bis auf 1,50 m nahe

rücfen; bei noch geringerer ©ntfernung müffen fte, faüS
ber Hl rchbar ntdht ein anbereS jugibt, mit unbeweglichen
etfernen ©täben In Hlbftänben oon IjöchgenS 0,25 m
unb mit ©chetben auS mattem ©las oetfehen roerben.

gür anberroettige Öffnungen, als : Süren, offene fallen,
Suftlöcher gelten btefelben HJJlnimalabftänbe wie oben,

jroeiter Hlbfag, für Untergeorbnete genfter ; bodh ift audh

hier nachbarliche Sereinbarung über geringere ©ntfer»
nungen geftattet.

gfn UmfaffungSroänben, welche jur HladhbarSgrenje
redhtrointlig ober annähernb rechtrotnfltg fte|en, follen
Öffnungen mtnbeftenS 0,3 m oon blefer entfernt bletben.

getner müffen bte Sorbauten, roenn fie mehr als 0,3 m
oor bie Saugäcge oortreten, oon ber nachbarlichen
©renje um baS Hlnberthalbfache ihres SorfprungeS ab»

flehen. HluSgenommen oon btefer Hiegel ftnb ®adhge»

ftmfe, beroegltdhe Sorbächer, Saternen unb Sabenfdhilbe,
joroie oon Siücifidhten unb ^intergebäuben foldhe Sor»
bauten, welche gegen bie HtadEjbargrenje Sßänbe ohne

Öffnungen befigen. Hluch îônnen hi«fr«^tüch fämtlidher
Sorbauten bte Htachbarn über anberroettige HJlage als
bte hier bezeichneten ûbereinîommen. Hllit Sejug auf
bie berettS beftehenben genfter tn UmfaffungSroänben,
welche fich an ber ©renje ober nach obigen Sorfdhriften
ju nahe an ber ©renje fich begaben, bleiben nachroeiS»^

bare iprioatredhte gegenüber bent Htachbar begehen;, im:

Hlbgang oon foldjen îônnen berartige genger nur oer»
baut roerben, infofern ber baherige Serlug an Sicht in
anberer HBeife, fet eS burch Hlnbrtngung eines Sidht»

fdhadhteS, ober burch anbere giülfSmittel erfegt roerben
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Einteilung der Bauten in verschiedene „Gefahren-
klaffen", mit entsprechender Bemessung der Abstände.

Zufahrten von wenigstens 3 m Breite für nicht
an der Straße gelegene Bauten; Durchfahrten von we-
nigstens 2 m Breite, nötigenfalls aus feuerpolizeilichen
Gründen breiter; nach außen sich öffnende Türen für
größere Versammlungsräume.

Eingehendere Vorschriften über Brandmauern, innere
Wände und Decken, Schächte und Treppen. „Treppen
mit tannenen Tritten müssen auf der Unterseite verputzt
und verlättelt werden." „Treppen gelten als feuersicher,
wenn sie (Podeste oder Ruheplätze selbstverständlich in-
begriffen) grundfest aus Stein oder Eisen angefertigt,
von massiven Wänden bis zur Decke umschlossen sind
und wenn letztere.aus Stein oder Eisen konstruiert ist.

Die in Stein oder in durchbrochenen Eisenkonftruk-
tionen ausgeführten Trittstufen dürfen mit Holz belegt
werden."

Die hauptsächlichsten Bestimmungen aus dem kanto-
nalen Feue,polizeigesetz vom 10. Juni 1850, namentlich
über Feuerstätten und Kamine.

Allgemeine Bestimmungen über Gasbeleuchtung und
Wasserversorgung.

Bestimmungen über die Fensterfläche; bis 1.0 m°
auf 30 m2 Rauminhalt sind es „notwendige", darüber
hinaus „untergeordnete" Fenster. Zu letzteren gehören
auch diejenigen in Vorplätzen, Treppen, Vorrats- und
Lagerräumen. Badezimmern, Waschhäusern usw.

Angaben über Messung der Gebäudehöhe (von
der anschließenden Erdoberfläche oder Straßenfläche bis
zur Oberkante des Dachgesimses, bezw. einer darüber
sich erhebenden Attika oder Brüstung).

Beziehungen zwischen Abstand und Höhe,
mit dem bekannten Lichtetnfallwinkel und den „notwen-
digen" und „untergeordneten" Fenstern. An der Straße
galt Vauhöhe — Baulinienabstand, bei Ecken die breitere
Straße, bis auf die doppelte Länge an der schmäleren
Straße. Bei den andern Fassaden mußte der Abstand
wenigstens gleich sein dem Maß zwischen der Fenster-
bank eines „notwendigen" Fensters bis zur Dachober-
kante bezw. Attika; bei „untergeordneten" Fenstern ge-
nügte ein Seitenabstand von 5 m. Bei bewohnten Hin-
ter- oder Nebengebäuden genügte der halbe Höhen unter-
schied zwischen Fensterbank und Gesimshöhe des Neben-
gebäudes.

Die Maximalgebäudehöhe mit 18 m und be-
wohnte Räume bis höchstens im vierten Stock, wobei
ein Kellergeschoß, dessen Decke mehr als 2.00 m über
dem umgebenden Terrain liegt, und ein etwaiges Zwi-
schengeschoß mitgezählt werden. Ausgenommen sind nur
einzelne Gelasse, die Zubehörden zu unteren Wohnungen
bilden.

Die lichte Höhe muß für bewohnte Räume wenig-
ftens 2,50 m betragen. Die tiefste Lage für bewohnte
Räume ist 0,5 m über dem höchst bekannten Grund-
wafferstand und im Erdgeschoß, soweit es der Zweck
des Gebäudes zuläßt, 0,50 m über der Straßmhöhe
bezw. der umgebenden Straßenhöhe. Isolierschichten bei
den Fußböden.

Kellerwohnungen sind untersagt. Wohnungen
in Neu- oder Umbauten können erst benützt werden,
wenn die Gesu ndheitskommifsion sie besichtigt
und den Bezug schriftlich bewilligt hat; die Gesundheits-
kommission kann Räume bis auf 6 Monate nach der
Vollendung als unbewohnbar erklären.

Eingehendere Vorschriften über die Zahl, Lage und
Ausführung der Abtritte; über die Reinigung und
Entwässerung; besondere Vorschriften für gewerb-
liche Anlagen; Fassaden-Anstriche und Bekleidungen,
Verwendung giftiger Baustoffe und einige Sätze über

Baugerüste. („Gebäudefassaden dürfen nicht weiß
getüncht oder angeworfen werden, sondern müssen einen
das Auge nicht belästigenden, merklich farbigen Anstrich
erhalten; ebenso sind Blechverkleidungen und dergleichen
ohne Anstrich nicht statthaft.")

Waren die oben erwähnten Bestimmungen mit dem

Lichteinfallwinkel, den „notwendigen" und „untergeord-
neten" Fenstern schon an und für sich nicht besonders
klar und eindeutig, so brachte man noch mehr Verwir-
rung mit folgenden über Gebäude-Abftände: „Je-
der Bauende hat den aus Gründen der Feuersicherheit
und Gesundheit erforderlichen -freien Raum vor den

llmfassungswänden eines Gebäudes auf seinem eigenen

Grundstück zu beschaffen und deshalb die durch diese

Bauordnung vorgeschriebenen Abstände nicht Nur von
eigenen Gebäuden, sondern auch von der Nachbargrenze
einzuhalten. Statt dessen können die erforderlichen Ab-
stände von den auf dem Nachbargrundstück befindlichen
oder später zu errichtenden Gebäuden bemessen werden,
wenn der Zwischenraum zufolge Vereinbarung der Nach-
barn oder durch Revers gegenüber der Baupoltzeibehörde
auf so lange, als die bezüglichen Verhältnisse bestehen,

vor unzulässiger llberbauung gesichert sind.
Falls die Nachbargrenze noch unbebaut ist und ein

gegenüberliegendes Gebäude nicht vorhanden ist, muß
jedes notwendige Fenster von der Grenze um so weit
zurückstehen, als die Fensterbank unter der Oberkante
der eigenen Wand liegt, mindestens jedoch um 5.00 m,
welche Entfernung auch jedes untergeordnete Fenster
einzuhalten hat.

In Umfassungsmauern, die zur Nachbargrenze pa-
rallel oder annähernd parallel stehen, dürfen nur dann

Fenster angebracht werden, wenn die in obgenannten
Abständen eingehalten siid. Bei untergeordneten Fen-
stern ist jedoch gestattet, daß der erforderliche Lichtraum
sich auf Nachbarsgut erstreckt, wenn diese Fenster durch
etwaiges künftiges Bauen von Seite des Nachbars
entweder eingehen, oder in einen Lichtschacht verwandelt
werden. Solche Fenster dürfen bei gewöhnlicher Kon-
struktion der nachbarlichen Grenze bis auf 1,50 m nahe
rücken; bei noch geringerer Entfernung müssen sie, falls
der Nachbar nicht ein anderes zugibt, mit unbeweglichen
eisernen Stäben in Abständen von höchstens 0,25 m
und mit Scheiben aus mattem Glas versehen werden.
Für anderweitige Offnungen, als: Türen, offene Hallen,
Luftlöcher gelten dieselben Minimalabstände wie oben,

zweiter Absatz, für untergeordnete Fenster; doch ist auch
hier nachbarliche Vereinbarung über geringere Entfer-
nungen gestattet.

In Umsassungswänden, welche zur Nachbarsgrenze
rechtwinklig oder annähernd rechtwinklig stehen, sollen
Offnungen mindestens 0.3 m von dieser entfernt bleiben.

Ferner müssen die Vorbauten, wenn sie mehr als 0.3 m
vor die Baufläche vortreten, von der nachbarlichen
Grenze um das Anderthalbfache ihres Vorsprunges ab-

stehen. Ausgenommen von dieser Regel find Dachge-
simse, bewegliche Vordächer, Laternen und Ladenschilde,
sowie von Rücksichten und Hintergebäuden solche Vor-
bauten, welche gegen die Nachbargrenze Wände ohne

Offnungen besitzen. Auch können hinsichtlich sämtlicher
Vorbauten die Nachbarn über anderweitige Maße als
die hier bezeichneten übereinkommen. Mit Bezug auf
die bereits bestehenden Fenster in Umfassungswänden,
welche sich an der Grenze oder nach obigen Vorschriften
zu nahe an der Grenze sich befinden, bleiben Nachweis--
bare Privatrechte gegenüber dem Nachbar bestehen; im-

Abgang von solchen können derartige Fenster nur ver-
baut werden, insofern der daherige Verlust an Licht in
anderer Weise, sei es durch Anbringung eines Licht-
schachtes, oder durch andere Hülfsmittel ersetzt werden
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ïann. ®er Sauenbe Sjat tri folgern galle bte nötigen
Sorïehrungen auf feinem ©igenium p etfiellen, fofern
bieS ohne er^eblic^e Senachteitigung fetner Saute ge»

fd^en ïann (coorfiber ber Saupolizelbehörbe ber ab»

faßliche ©ntfdjeib pfiefjt), anbernfaHS bem »ladbar
bte Sofien ber nach Anleitung ber Saupolizelbehörbe
auf beffen Eigentum ju trcffenben SotUljrungen ju oer»

göten unb außerbem für bte ihm buret) biefetben erwach»
fenben anberroeltigen »ladjteile ooüfiänbigen ©chabener»

f% p letfien. Über ben Setrag ber ju oergütenben
Sauïoften unb beä ju leifienben ©ctjabenerfa^eê bleibt
richterlicher ©ntfdjeib oorbeljalten."

Offenbar gut gemeint, aber non ber Setjörbe letber
ntcf)t burdjgefühtt roaren bie Sorfdpciften über offene
unb gefdjloffene Saumeife:

„Son ber Saupotijetbefjörbe ift für baS gefamte @e»

metnbegebtet bte Sauroetfe fefipfet^n, nach metier in
ben etnjelnen Quartieren, bejro. an ben bezüglichen

©trafen ober ©traßenteilen gebaut werben muß. ®ie
Sauroetfe ïann etne gefefftoffene ober etne offene fein..
SBo letztere oorgefdjrleben roirb, benimmt bte Saupott -

Zelbebörbe zugleich bte jroif^en ben etujetnen ©ebäuben
einzuhaltende ©ntfernung ; biefe hat mlnbeftenS 5,00 m

ju betragen unb ift
'
— rote eine größere ®tfianz —

auch einzuhalten, roenn etn unb berfelbe (Sigentümer
mehrere ©ebäube errieten roifl. ®od) ift guläffig,
ben oorgefdpetebenen ^roifdhenraum ben etnzelnen ®e»

büuben ungtetd) zuzuteilen, roenn beffen greitjaltung ge*

genüber ber Saupoltzefbehörbe burd) bezüglichen SleoerS

fidjergefiedt roirb.
©benfo ïann bie Saupoltzetbehörbe in befonberen

fällen bie Anlage con ®oppelhäufertt ober 3 aneinan»
ber gereihten ©ebäuben (jeboch nie mehr) tn Quartleren
mit offener Sauroetfe zugefieïjen.

Sfeber Sachbar ïgnn feinen Slnteil an bem ötetfehen»
räume zum 8«>ec!e Oon ©Infanten unb ©ingättgen auf»
höhen unb biefe tn ©rbgeßhoßhöhe überbauen. gm üb»

rigen bürfen bauliche Sorfprünge con ber ©ettenroanb
jebeS ©ebäubeS hö^hftenä bis auf etn Sehntet beS S>oi»

jchenraumeS cortreten, überbedte Sorbauten als SRifaltte,

©rter, Seranben, im ©anzen nicht mehr als etn ©rittet
ber aßanblünge etnnehmen.

Sorfdpciften über gemeinf ame ©ebäuberoänbe
(Sranbmauetn) unb gemeinfame ©infriebungen
(bie e ïonnten aus ©idjerheitsgrünben bet unÜberbauten

©runbfiüden con ber Saupotizeibehörbe erzwungen teer»

ben) bitben nebft einigen unbebeutenben 9lritïeln ben

Schluß btefer Sauorbnung oon 1891.

©Ine ©Inteitung nad) Çauptgebieten fittben roir nur

tm nach 2(rtifeln georbneten, tjter: erftmalS betgegebenen

gnljaUSocrzeithniS.
®er ©emeinberat erlieft bann etnen ;,Ka rtf für bte

Seurteilunq unb Überwachung oon ißrioatbauten, 9luS=

fertigung oon Utenftücfen ufro.", fowte einen Sari f

für bie oorübergehenbe Senütjung beS öf»

fentließen ©runbeS. Ob teurer rotrïlich auch

burchgeführt würbe, ift fehr zu bezweifeln; roemgftenS

ïam er in ber folgenben Sauorbnung oon 1905 in
dBcgfad.

ganb baS Saureglement oon 1.880 mit 43JHrtiïetn
ouf 10 (Seiten oon 1972 X 13 cm W» Zahlte bte

Sauorbnung oom ga^e 1891 77 9lrtiïel unb 40 ®rud»
feiten 22 -|- 15 cm,

5, ®ie llrtuovbnuuö vom *904 unb beoen

(Evöcitt3Uitöcn.

©egenüber betjentgen oon 1891 gab eS etnige grunb»

faßliche ftüb erun gen unb Kürzungen; man ïam mit 67

«rtiteln auf 38 ®rucffelten auS. ®tefe Sïnberungen be=

fianben hauplfächlith in folgenbent:

®te Sorfdjriften hinfid)tlich geuerficher»
heit unb bie barauS fich ergebenben Sllinbeft»
abfictnbe für ©tein» unb Zpolzbauten erfuhren eine

©rgdnzung, ohne an ben ©.bäube äibftänben oon 25.00
«JDleter für Holzbauten zu änbern; für ©fjatetbauten (ein
©tod auS ©tein) genfigten 10 m Slbfianb.

Hlnfcchtlich ber geuerfid)erheit ber treppen
unb Sugünge lauten bie Sorfchriften:

„Sreppen gelten als feuerfreier, roenn fte (ißobefie
ober SHuheptähe inbegriffen) grunbfeft in ©tein ober
oerïtetbeter ©ifenïonflruïtion, ober in Sffiangen ïritt»
unb ©ehftufen aus Hartholz erfteüt, unten oerpuht unb
oon mafftoen ober oerpuljten Söänben (Intl. ®eden) um»

feiloffen ftnb. ®ie tn ©tein ober burdjbrochener ©ifen»
fonftruïtion ausgeführten Srittftufen bürfen mit Hotz
belegt werben.

Sugünge gelten als ficher, roenn ihre Sßcinbe moffio
ober aus ausgemauertem, oerpu^tem gachtoerï beftehen,
roenn ft; oerpu^te ®ecïen befthen (bemnadh nicht burch
offene ®achräume führen), roenn fie ferner jeberzett zur
Serfügung ber Slienfchen flehen, für welche fie beftimmt
ftnb, unb roenn bte Kreppe auf hödjftenS 30 m ©tttfer»
nung oott allen auf biefelbe angerotefenen DïâumHchïeiten
erridhtet ift. ©ämtltdhe Kreppen famt Sugüngen unb z«=
gehörigen Sobefien, bte zu Säumen führen, welche zum
längeren 3lufenthalt oon SJtenfdjen beftimmt ftnb, müffen
mlnbefienS 1,00 m Sreite haben."

Sm Slrtifet über genfter würbe bte Unterfdjetbung
Ztotfehen „notroenbigen" unb „untergeorbneten" genftern,
tm Sufammenhang mit ber Säuberung ber Sefttmmungen
ü6er Slbftanb unb Höhe» faden gelaffen. gür Abtritt»
fenfter roerben 0,3 rr© 9Jltnbeftfläche oorgefchrteben. üluS»
nahmSroeife roerben Oberlichter geftattet, bei hoppelten
genfiet fläzen.

3)teffungber©ebäubehöhe: „®ie ©ebäubehöhe
roirb gemeffen bon'ber anfdjliefienben @rb» ober ©tra»
henflädhe (Krottoir) bis zur Qberïante beS ®achgeftmfeS.
Sft bte ©ebättberoanb unten ober oben nidht horizontal,
fo roirb bte mittlere Höhe berechnet, unb zwar oon ber
ber ©trafje zugeïehrten gront tn ber «»litte ber gaffabe
ober an ber Stüctfront oon ber am ttefften gelegenen
©teile betfelben ans."

®ie Seztehung zwifdhen 31b ft a rt b unb Höhe
tourbe baburdh geregelt; bafj-bei einem Saulintenabftanb
unter 8 m bie gröjjte Höhe 10,5 m, oom Sautinienab»
ftanb 8 m an aufwärts auf baS lVsfadhe bttfeS «Hbftan»
beS gebaut roerben burfte; bei ©cEhäufern galt baS «»laß
ber breitern (Straffe.

© e b ä u b e » 91 b ft ä n b e :

„®er IM6ftanb oon gegenüberltegenben bewohnten
Haupt» ober Hiutergebäuben (fettlidj unb rüdroärtS) foil
50»/o ber Höhe beS größeren ©ebaubeS betragen, ®er
«»itnimalabfianb barf nicht unter 6 m gehen.

Unbewohnte Hluter» unb »lebengebaube müffen oon
Hauptgebäuben etnen «»Itnimalabfianb oon 4 m haben;
bte Sauhöhe beëfelben barf baS IVafache ber Saubiftanz
ntdht überftetgen.

Sft bas anfto^enbe ©runbftüd nod) unüberbaut, fo
hat ber zuerft Sauenbe 25% ber Höhe beS zu erfteHen»
ben ©ebäubeS oon ber «Jladjbargrenze entfernt zu blei»
ben. Seträgt btefer Quotient weniger als 3 m, fo ift
letzteres «»laß als 916ftanb oon ber ©renze einzuhalten.

©o otel als möglich ift basauf zu halten, baß an
ber Hauptftraße etne gefchloffene Sauart tn ber «JBetfe

burchgeführt wirb, baß bte- burch enge «ßaffagen, (getter»
qäßdjen tc) getrennten Häufer zufammengebaut werben,
©oroett nadhbarredhtlidhe Serhältntffe babei nid)t hinbexnb
ftnb, foH ber zuerft Sauenbe mit fetner bezügltdien Um»
faffungSroanb als Sranbmauer bis «»litte ber ^affage
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kann. Der Bauende hat in solchem Falle die nötigen
Vorkehrungen auf seinem Eigentum zu erstellen, sosern

dies ohne' erhebliche Benachteiligung seiner Baute ge-

schehen kann (-vorüber der Baupolizeibehörde der ab-

schließliche Entscheid zusteht), andernfalls dem Nachbar
die Kosten der nach Anleitung der Baupolizeibehörde
auf dessen Eigentum zu treffenden Voik-Hrungen zu ver-
güten und außerdem für die ihm durch dieselben erwach-
senden anderweitigen Nachteile vollständigen Schadener-
satz zu leisten. Über den Betrag der zu vergütenden
Baukosten und des zu leistenden Schadenersatzes bleibt
richterlicher Entscheid vorbehalten."

Offenbar gut gemeint, aber von der Behörde leider
nicht durchgeführt waren die Vorschriften über offene
und geschlossene Bauweise:

„Von der Baupolizeibehörde ist für das gesamte Ge-

meindegebiet die Bauweise festzusetzen, nach welcher in
den einzelnen Quartieren, bezw. an den bezüglichen

Straßen oder Straßenteilen gebaut werden muß. Die
Bauweise kann eine geschlossene oder eine offene sein..

Wo letztere vorgeschrieben wird, bestimmt die Baupoli-
zetbebörde zugleich die zwischen den einzelnen Gebäuden

einzuhaltende Entfernung; diese hat mindestens 5,00 m
zu betragen und ist — wie eine größere Distanz —
auch einzuhalten, wenn ein und derselbe Eigentümer
mehrere Gebäude errichten will. Doch ist es zulässig,
den vorgeschriebenen Zwischenraum den einzelnen Ge-
bäuden ungleich zuzuteilen, wenn dessen Freihaltung ge-

genüber der Baupolizeibehörde durch bezüglichen Revers
sichergestellt wird.

Ebenso kann die Baupolizetbehörde in besonderen
Fällen die Anlage von Doppelhäusern oder 3 aneinan-
der gereihten Gebäuden (jedoch nie mehr) in Quartieren
mit offener Bauweise zugestehen.

Jeder Nachbar kann seinen Anteil an dem Zwischen-
räume zum Zwecke von Einfahrten und Eingängen auf-
höhen und diese in Erdgeschoßhöhe überdachen. Im üb-
rigen dürfen bauliche Vorsprünge von der Seitenwand
jedes Gebäudes höchstens bis auf ein Zehntel des Zwi-
schenraumes vortreten, überdeckte Vorbauten als Risalite,
Erker, Veranden, im Ganzen nicht mehr als ein Drittel
der Wandlänge einnehmen.

Vorschriften über gemeinsame Gebäudewände
(Brandmauern) und gemeinsame Einfriedungen
(die e konnten aus Sicherheitsgründen bei unÜberbauten

Grundstücken von der Baupolizeibehörde erzwungen wer-

den) bilden nebst einigen unbedeutenden Artikeln den

Schluß dieser Bauordnung von 1891.

Eine Einteilung nach Hauptgebieten finden wir nur
im nach Artikeln geordneten, hier erstmals be,gegebenen

Inhaltsverzeichnis.
Der Gemeinderat erließ dann einen „T ar, f für die

Beurteilung und Überwachung von Privatbauten, Aus-

fertigung von Aktenstücken usw.", sowie einen Tarif
für die vorübergehende Benützung des ös-

fentlichen Grundes. Ob letzterer wirklich auch

durchgeführt wurde, ist sehr zu bezweifeln; wenigstens
kam er in der folgenden Bauordnung von 1905 in
Wegfall.

Fand das Baureglement von 1880mit 43 Artikeln

°uf 10 Seiten von 19 V-X 13 om Platz, zählte die

Bauordnung vom Jahre 1891 77 Artikel und 40 Druck-

feiten 22-V 15 am,

5. Die Bauordnung vom Jahre und deren

Ergänzungen.
Gegenüber derjenigen von 1891 gab es einige gründ-

fätzliche Änderungen und Kürzungen; man kam mit 67

Artikeln auf 38 Druckseiten aus. Diese Änderungen be-

standen hauptsächlich in folgendem:

Die Vorschriften hinsichtlich Feuersicher-
heit und die daraus sich ergebenden Mindest-
abstände für Stein- und Holzbauten erfuhren ewe

Ergänzung, ohne an den G.bände Abständen von 25.00
Meter für Holzbauten zu ändern; für Chaletbauten (ein
Stock aus Stein) genügten 10m Abstand.

Hinsichtlich der Feuersicherheit der Treppen
und Zugänge lauten die Vorschriften:

„Treppen gelten als feuersicher, wenn sie (Podeste
oder Ruheplätze inbegriffen) grundfest in Stein oder
verkleideter Eisenkonstruktion, oder in Wangen, Tritt-
und Setzftufen aus Hartholz erstellt, unten verputzt und
von massiven oder verputzten Wänden (inkl. Decken) um-
schloffen sind. Die in Stein oder durchbrochener Eisen-
konftruktion ausgeführten Trittstufen dürfen mit Holz
belegt werden.

Zugänge gelten als sicher, wenn ihre Wände moss m
oder aus ausgemauertem, verputztem Fachwerk bestehen,
wenn si; verputzte Decken besitzen (demnach nicht durch
offene Dachräume führen), wenn sie ferner jederzeit zur
Verfügung der Menschen stehen, für welche sie bestimmt
sind, und wenn die Treppe aus höchstens 30 m Entfer-
nung von allen auf dieselbe angewiesenen Räumlichkeiten
errichtet ist. Sämtliche Treppen samt Zugängen und zu-
gehörigen Podesten, die zu Räumen führen, welche zum
längeren Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, müssen
mindestens 1,00 in Brette haben."

Im Artikel über Fenster wurde die Unterscheidung „
zwischen „notwendigen" und „untergeordneten" Fenstern,
im Zusammenhang mit der Änderung der Bestimmungen
über Abstand und Höhe, fallen gelassen. Für Abtritt-
fenster werden 0.3 Mindestfläche vorgeschrieben. Aus-
nahmsweise werden Oberlichter gestattet, bei doppelten
Fenster fläch en.

MessungverGebäudehöhe: „Die Gebäudehöhe
wird gemessen von der anschließenden Erd- oder Stra-
ßenfläche (Trottoir) bis zur Oberkante des Dachgesimses.
Ist die Gebäudewand unten oder oben nicht horizontal,
so wird die mittlere Höhe berechnet, und zwar von der
der Straße zugekehrten Front in der Mitte der Fassade
oder an der Rückfront von der am tiefsten gelegenen
Stelle derselben aus."

Die Beziehung zwischen Abstand und Höhe
wurde dadurch geregelt) daß bei einem Baulinienabstand
unter 8 m die größte Höhe 10,5 m, vom Baulinienab-
stand 8 m an aufwärts auf das 1>/-fache dieses Abstan-
des gebaut werden durfte; bei Eckhäusern galt das Maß
der breitern Straße.

Gebäude-Abständ e:

„Der Abstand von gegenüberliegenden bewohnten
Haupt- oder Hintergebäuden (seitlich und rückwärts) soll
50°/o der Höhe des größeren Gebäudes betragen. Der
Minimalabstand darf nicht unter 6 m gehen.

Unbewohnte Hinter- und Nebengebäude müssen von
Hauptgebäuden einen Minimalabstand von 4 m haben;
die Bauhöhe desselben darf das 1V-fache der Baudiftanz
nicht übersteigen.

Ist das anstoßende Grundstück noch unüberbaut. so
hat der zuerst Bauende 25°/o der Höhe des zu erstellen-
den Gebäudes von der Nachbargrenze entfernt zu blei-
ben. Beträgt dieser Quotient weniger als 3 m, so ist
letzteres Maß als Abstand von der Grenze einzuhalten.

So viel als möglich ist darauf zu halten, daß an
der Hauptstraße eine geschlossene Bauart in der Weise
durchgeführt wird, daß die-durch enge Passagen, (Feuer-
gäßchm :c) getrennten Häuser zusammengebaut werden.
Soweit nachbarrechtliche Verhältnisse dabei nicht hindernd
sind, soll der zuerst Bauende mit seiner bezüglichen Um-
fassungswand als Brandmauer bis Mitte der Passage



3Knfte.'f($it>ei3. Leitung („JJfeifterblatt") Jit. .6'7"2

rüden, jo bag bte 3Rauer auf SRitte ber 3lbgrenzung
tommt, bamit beï Bafbar bei einem atifälligen Um»
ober Beubau an biefe auffliegen tann. ^n biefer
Branbmauer finb webet genfier nof anbete Öffnungen
gemattet.

gn StuSnagmefäHen, 5, S3, in alten Quartieren, wo
eine Überbauung ober ein Umbau naf btefen Borffrig
ten nift möglif ift, unb anbete ©xünbe prioairefl
lifer, gefunbgettSpolizettifer, feuerpoUzetllfer ober äfi»
getiffer 3rt nift bagegen fprefen, !ann ber ©emeinbe»
rat eine Slbweifung in ber ©ntfetnung gegolten. gnS»
befonbere foHen biejenigen ©äuferretgen, bie gegenwärtig
burf fogenannte geuergagfen, Bafläufe ufw. oonein»
anber getrennt finb, berüctfifligt werben, gn ber Be=
gel foil bei biefen ber Bauabftanb nift unter 3 m, bejw.
1,50 m non ber SRitte gemeffen, betragen."

Sie |)ögenoergältniffe im gnnern erhielten
eine flehte älnberung, inbem für ®afWohnungen in frei
gegenben Käufern ftatt 2,50 m Ufte £öge nur 2 40 m
Ufte §öge geftattct würben, fofern bte betr. Bäume
einen Qngalt non wenigfienS 25 m* aufwiefen.

®er 93esug neuer Bauten würbe an begimmte
grigen gebunben, nämlif 3 Sommer» ober 6 2Blnter»
monate naf Bollenbung beS tnileren BerpugeS. 3U§
(Sommermonate mürben gerefnet SRätz/'Qftobet, als
Sötntermonate Booember/gebruar. ®er Unterfuf burf
bie ©efwtbgeitStommiffion ig naf wie oor beibehalten.
3Rit ber Sluftragung beS äugeren BerpugeS ig naf
Bollenbung beS BogbaueS nof mlnbegenS 2 Sommer»
ober 4 SBintermonate zuzuwarten.

^

äBeggefailen finb bie im nötigen Çauptabffnitt (Bau»
orbnung 1891) angeführten etwas nerworrenen Begim»
mungen über @ebäube»Slbgänbe, ferner biejenigen über
offene unb geffloffene Bauweife.

gn einem 3lngang würben aufgenommen: 3lntei=
tung sur Regelung naf b-arlif er Beziehungen.
®iefe hatten Eeine btnbenbe SßirEung, fonbern wollten
nur ben Sßeg jetgen, ber bei ©egeUung gemetnfamer
Branbmauew, gemeinfamer ©inftiebungen, ®afrinnen
ufw. etnjufflagen fei,

gür r.eit zu erriftenbe SBirtff aften, ©aggöfe,
Verbergen, ufw. mürben in einem wetteren SUfang
befonbere Bauoorf f riften aufgegellt. ®ie 7 alt»
tifet entgalten eingegenbe Borffriften über bte ©röge,
$öge, Beleuftung unb Süftung ber SBirtffaftSräume,
grembenjimmer unb Kufen, fowte Begttnmungen ü6er
bie SebenSmittelräume, Heller, Stallungen unb BebürfntS»
anftalten. ®tefe befonberen Borffriften hatten einen
hoppelten gwecE: ©inmal wollte man bamit oergüten,
bag au§ ungeeigneten Bäumen in älteren Käufern neue
SBirtffaften erfteüt würben, ferner war bamit beabfif»
tigt, bie ©rgeüung non SBirtffaften etnigermagen ju
etffmeren; beibeS foKte bie 3lufftetlung einer befonberen
SBirtffaftsfperre unnötig mafen.

(gorifegung folgt.)

3mitation foftfaieliöet J§öl3er.
gn ber SJiöbetinbugrte gat bie Beoorjugung beS

BiebermeierftilS unb einiger oermanbter Stilarten etne
bebeutenbe Stetgerung im Berbrauf non SRagagoni,
©ife unb anbetn $artgötzern mit fif gebraft.

®iefelben finb baburf im greife fo gefttegen, bag
eine garte Baffrage naf folfen ^öljern entftanben
ig, weife fif jur gergeKung non gmitationen ber
eften eignen. ®te am meigen in ber SJRöbelfabriEation
imitierten ßartgölzer finb, baS SRagagoni unb in gel
ber gegeÜteS gemaferteS ©ifengol}.

SUS aJiagagonlgmitation würbe früger fag auS»

fflhgtif Hirffbaumgolj oerwenbet. 316er: auf btefeS

ig mit ber geit feltener unb teurer geworben, unb fo

mugten fif bie SRöbelgeffäfte naf anberm ©rfag um»

fegen, ber nof leifter als baS Hirffbaumgolz bie fa-
rafteriftiffe garbe beS SRagagoniS annehmen unb igt"
in SRaferung unb ©lanj ägnlif fein tonnte.

Bei Birten», Slgorn», Bufen» unb ©ufafpiuSgolz
fanb man bie erforberltfen ©igenffaften, unb felbg bei

befferen Qualitäten non SRagagonimöbeln wirb 3lgorn
ober Birte ju ©egeHen unb gügen genommen ; baS ec^te «
$oIz wirb bann nur in gurnierform oerwenbet, unb
beibeS pagt oorjügltf pfammen, wenn bie gmitation
gut ber garbe angepagt wirb.

gut gmitation oierteiltger gemaferter @tfenfüllungen
ig fo jtemlif jebeS fpolz p gebraufen, ba in biefem i
galle bie urfprünglife SRafer burf einen „gfiüer" ||
überbectt unb er g bann bie oterteittg gemufterte ©ifen» :

mafcrung mittelg etner SBalze auS gemaferter ©if«
ober eines anbern geeigneten BerfagrenS aufgetragen
wirb. ®ie gierp oormiegenb benutzten golprten Bitte, p
aigorn, ißappel unb mlnberwertigeS, glattgefägteS ©ifen»
golj. Bacgbem baS oollenbete Stüct poliert ift, ig bie

®äuffung eine fo ooüfommene, bag nur ein Safoer»
gänbiger fie entbecten tann. Batürlif bejeifnen fag
ogne ÉuSnagme bte gabrifanten biefe gmitationen als
bas, waS fie finb, ober bof unter einem eingetragenen
ßanbelSnamen, fobag iebe Säuffung beS BublttumS
auSgeffloffen ig.

Segr ffwer tn gemünffter ültaferung unb genügenb
grogen Stäben p beffoffen ig auf baS pîaffiffe
Bugbaumgolj, baS 00m Ural tommt. @S wirb olelfaf
in gorm oon goutnleren p Stugüegnen, ®iffplatten,
güüungen bei Sflafjimmereinriftungen'ufm. oerwenbet.
®ie übrigen Seile beS betregenben SRöbelgüdteS gellt
man entmeber auS ameritaniffem Bugbaum ober au§
Sattnnugbaumgolj ger. ®aS letztere gat jwar nift bie

geroorragenb ff öne SJiafer beS jirtaffiffen Bugbaum»
goIjeS, tommt ihm aber in ben garben fo nage, bag eS

ffon einer ffarfen Byfang bebarf, um ben Unterffteb

piffen beiben fjötjern p entbecten.

Uersdüedeie».
®ie taterwßtiouale ©iniplöBDelegntion oerfammette

fif p igrer orbentlifen grflgfagtSfeffion im BûttamenfS»
gebäube in Bern. ®te Konferenz nagm u. a. Kenntnis
oon ben SBitteilungen über ben Sommerfagrplan ber
Simplonlinie unb prüfte bte Berifte, bie igr burf bie

©eneralbireftion ber Sfmeipriffen BunbeSbagnen unb
ber italieniffen StaatSbagnen über bie Sarife für ben.
SranSport oon SRetfenben, ©epädE unb SBaren im inter»
nationalen Betfegr auf ber Stnie Brig—gfeUe oorgelegt
würben. ®ie ®etegation genehmigte fobann ben Berift
ber ©effäftäprüfungStommiffion über bte Baurefnung,
Betriebs», ©ewinn» unb Berlugrefnung ber genannten
Stnie für baS gagr 1914. Sie befftog, ber ffweije» *

riffen unb ber italieniffen Begterung bie ©enegmigung
ber SRefnung oorjufflagen. SBaS ben Stanb ber
airbeitenam zweiten Simplontunnel betrifft, fo
ergibt gf auS ben ber ©elegation gemaften SBittei»

lungen, bag Hoffnung begegt, bag ber zweite Sunnet
auf ©nbe 1917 eröffnet werben tann, unb bag auf ben»

felben ßeitpunft bte 3lrbeiten für baS Segen beS zweiten
©eletfeS auf italteniffem ©«biet beenbet fein werben, fo
bag trog ben gegenwärtigen ©reigntffen bie urfprünglif
angefegte grig für bie Beenbigung biefeS grogen SöexteS

wirb eingehalten werben tönnen.

Bei epenf.Boppelsenaungen bitten wir zu reRiantieren,
um unnötige Kosten zu vermeiden. Die expedition.
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rücken, so daß die Mauer auf Miite der Abgrenzung
kommt, damit der Nachbar bei einem allfälligen Um-
oder Neubau an diese anschließen kann. In dieser
Brandmauer sind weder Fenster noch anders Öffnungen
gestattet.

In Ausnahmefällen, z. B. in alten Quartieren, wo
eine Überbauung oder ein Umbau nach diesen Vorschrift
ten nicht möglich ist, und andere Gründe privatrecht-
licher, gesundheitspolizeilicher, feuerpolizeilicher oder äst-
hetischer Art nicht dagegen sprechen, kann der Gemeinde-
rat eine Abweichung in der Entfernung gestatten. Ins-
besondere sollen diejenigen Häuserreihen, die gegenwärtig
durch sogenannte Feuergäßchen, Bachläufe usw. vonein-
ander getrennt sind, berücksichtigt werden. In der Re-
gel soll bei diesen der Bauabstand nicht unter 3 m, bezw.
1,50 m von der Mitte gemessen, betragen."

Die Höhenverhältnisse im Innern erhielten
eine kleine Änderung, indem für Dachwohnungen in frei-
stehenden Häusern statt 2.50 m lichte Höhe nur 2 40 m
lichte Höhe gestattet wurden, sofern die betr. Räume
einen Inhalt von wenigstens 25 aufwiesen.

Der Bezug neuer Bauten wurde an bestimmte
Fristen gebunden, nämlich 3 Sommer- oder 6 Winter-
monate nach Vollendung des inneren Verputzes. Als
Sommermonate wurden gerechnet März/Oktober, als
Wintermonyte November/Februar. Der Untersuch durch
die Gesundheitskommiffion ist nach wie vor beibehalten.
Mit der Auftragung des äußeren Verputzes ist nach
Vollendung des Rohbaues noch mindestens 2 Sommer-
oder 4 Wintermonate zuzuwarten.

Weggefallen sind die im vorigen Hauptabschnitt (Bau-
ordnung 1891) angeführten etwas verworrenen Bestim-
mungen über Gebäude-Abstände, ferner diejenigen über
offene und geschlossene Bauweise.

In einem Anhang wurden aufgenommen: Anlei-
tung zur Regelung nachbarlicher Beziehungen.
Diese halten keine bindende Wirkung, sondern wollten
nur den Weg zeigen, der bei Erstellung gemeinsamer
Brandmauern, gemeinsamer Einfriedungen, Dachrinnen
usw. einzuschlagen sei.

Für reu zu errichtende Wirtschaften, Gasthöfe,
Herbergen usw. wurden in einem weiteren Anhang
besondere Bauvorschriften aufgestellt. Die 7 Ar-
tikel enthalten eingehende Vorschriften über die Größe,
Höhe, Beleuchtung und Lüftung der Wirtschaftsräume,
Fremdenzimmer und Küchen, sowie Bestimmungen über
die Lebensmittelräume, Keller, Stallungen und Bedürfnis-
anstalten. Diese besonderen Vorschriften hatten einen
doppelten Zweck: Einmal wollte man damit verhüten,
daß aus ungeeigneten Räumen in älteren Häusern neue
Wirtschaften erstellt würden, ferner war damit beabsich-
tigt, die Erstellung von Wirtschaften einigermaßen zu
erschweren; beides sollte die Aufstellung einer besonderen
Wirtschaflssperre unnötig machen.

(Fortsetzung folgt.)

Imitation kostspieliger Hölzer.
In der Möbelindustrie hat die Bevorzugung des

Biedermeierstils und einiger verwandter Stilarten eine
bedeutende Steigerung im Verbrauch von Mahagoni,
Eiche und andern Harthölzern mit sich gebracht.

Dieselben sind dadurch im Preise so gestiegen, daß
eine starke Nachfrage nach solchen Hölzern entstanden
ist, welche sich zur Herstellung von Imitationen der
echten eignen. Die am meisten in der Möbelfabrikation
imitierten Harthölzer sind, das Mahagoni und in Fei-
der gestelltes gemasertes Eichenholz.

Als Mahagoni-Imitation wurde früher fast aus-
schließlich Kirschbaumholz verwendet. Aber auch dieses

ist mit der Zeit seltener und teurer geworden, und so

mußten sich die Möbelgeschäfte nach anderm Ersatz um-
sehen, der noch leichter als das Kirschbaumholz die cha-

rakteristische Farbe des Mahagonis annehmen und ihm
in Maserung und Glanz ähnlich sein konnte.

Bei Birken-, Ahorn-, Buchen- und Eukalyptusholz
fand man die erforderlichen Eigenschaften, und selbst bei

besseren Qualitäten von Mahagonimöbeln wird Ahorn
oder Birke zu Gestellen und Füßen genommen; das echte

Holz wird dann nur in Furnierform verwendet, und
beides paßt vorzüglich zusammen, wenn die Imitation
gut der Farbe angepaßt wird.

Zur Imitation vierteiliger gemaserter Eichenfüllungen
ist so ziemlich jedes Holz zu gebrauchen, da in diesem L
Falle die ursprüngliche Maser durch einen „Füller" W
überdeckt und erst dann die vierteilig gemusterte Eichen-
Maserung mittelst einer Walze aus gemaserter Eiche
oder eines andern geeigneten Verfahrens aufgetragen
wird. Die hierzu vorwiegend benutzten Holzarten Birke, W

Ahorn, Pappel und minderwertiges, glattgesägtes Eichen-
holz. Nachdem das vollendete Stück poliert ist, ist die

Täuschung eine so vollkommene, daß nur ein Sachver-
ständiger sie entdecken kann. Natürlich bezeichnen fast
ohne Ausnahme die Fabrikanten diese Imitationen als
das, was sie sind, oder doch unter einem eingetragenen
Handelsnamen, sodaß jede Täuschung des Publikums
ausgeschlossen ist.

Sehr schwer in gewünschter Maserung und genügend
großen Stücken zu beschaffen ist auch das zirkassische

Nußbaumholz, das vom Ural kommt. Es wird vielfach
in Form von Fournieren zu Stuhllehnen, Tischplatten,
Füllungen bei Schlafzimmeretnrichtungerttusw. verwendet.
Die übrigen Teile des betreffenden Möbelstückes stellt
man entweder aus amerikanischem Nußbaum oder aus
Satinnußbaumholz her. Das letztere hat zwar nicht die

hervorragend schöne Maser des zirkassischen Nußbaum-
Holzes, kommt ibm aber in den Farben so nahe, daß es

schon einer scharfen Prüfung bedarf, um den Unterschied
zwischen beiden Hölzern zu entdecken.

vmchleàî.
Die internationale Simplondelegation versammelte

sich zu ihrer ordentlichen Frühjahrssession im Parlaments-
gebäude in Bern. Die Konferenz nahm u. a. Kenntnis
von den Mitteilungen über den Sommerfahrplan der
Simplonlinie und prüfte die Berichte, die ihr durch die

Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen und
der italienischen Staatsbahnen über die Tarife für den

Transport von Retsenden, Gepäck und Waren im inter-
nationalen Verkehr auf der Linie Brig—Jselle vorgelegt
wurden. Die Delegation genehmigte sodann den Bericht
der Geschäftsprüfungskommission über die Baurechnung,
Betriebs-, Gewinn- und Verlustrechnung der genannten
Linie für das Jahr 1914. Sie beschloß, der schweize- ^
rischen und der italienischen Regierung die Genehmigung
der Rechnung vorzuschlagen. Was den Stand der
Arbeiten am zweiten Simplontunnel betrifft, so

ergibt sich aus den der Delegation gemachten Mittei-
lungen, daß Hoffnung besteht, daß der zweite Tunnel
auf Ende 1917 eröffnet werden kann, und daß auf den-
selben Zeitpunkt die Arbeiten für das Legen des zweiten
Geleises auf italienischem Gebiet beendet sein werden, so

daß trotz den gegenwärtigen Ereignissen die ursprünglich
angesetzte Frist für die Beendigung dieses großen Werkes
wird eingehalten werden können.

Sei event, vsppeiîenaungen bitten wir 2U reklamieren^
um unnötige Sotten zu verweisen. vie expeSitisu.
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